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STADT ZUG BEZÜGLICH DER FEUERPOLIZEI

"Demnach durch die Verordnete Feürgschauwer Meinen Gnädigen HH. [Am¬
mann bzw . Stabführer und Rat der Stadt Zug ] Klägten einkommen , wie das



Jn vilen Haüseren Jhre Camin aller ruessig und ungesaüberet gelassen
werden , auch das man an vilen Ohrten ( ohngeachtet des schon gethanen
Verbotts ) in den Haüseren sehr gefährlich wöschen thuoe . Als thuon

hiemit Hochgedacht M. g . H . auff ein Neüwes Vätterlich Wahrnen und er¬

mahnen , dass welcher ein solches ungefügtes Camin in seinem Haus habe,

selbes unverweylt durch den Camin - feger sauberen lassen , und das Nie¬

mands mehr sich underfange in den Haüseren zue wöschen , und sonsten

gefährlich zue feühren . Alles bey darauffgesetzter und gemachter

Feürs - Ordnung , 20 gl . ohnablässlicher Buoss . Weist sich hiemit Jeder-
männiglichen zu verhalten , und das seine vor Schaden zue bewahren . "

Kopie , von Stadtschreiber Heinrich Damian Leonz Zurlauben
AH 89 , 161
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